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Text 

Artikel 4. (1) Jeder der vertragschließenden Teile wird auf Verlangen des anderen Teiles Personen, die den 
Verdacht der gewerbs- oder gewohnheitsmäßigen Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des 
anderen Teiles erregt haben, überwachen lassen. 

(2) Werden im Zollgrenzbezirk des einen Teiles Warenvorräte in einer den gewöhnlichen Bedarf 
übersteigenden Menge aufgehäuft und entsteht der Verdacht, daß dies zum Zweck der Begehung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teiles geschieht, so werden solche Lager auf Verlangen 
dieses Teiles überwacht. 

(3) Jedem der vertragschließenden Teile steht es frei, zu den Messen und Märkten einschließlich der 
Viehmärkte im Zollgrenzbezirk des anderen Teiles Beamte der Zollverwaltung zur Beobachtung zu entsenden 
sowie durch die dazu ermächtigten Beamten die amtlichen Marktaufschreibungen einsehen zu lassen und sich 
Abschrift dieser Aufschreibungen zu verschaffen. 


